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Ein Vergleich der Leistungen
einer normalen vernünftigen

Kapitalanlage in Kombination mit
den Kosten einer Risikolebensver-
sicherung fördert es zutage, das
reine Todesfallrisiko zu versichern

ist im Rahmen einer reinen Risiko-
lebensversicherung preiswert

möglich. Wenn dann der Rest-
betrag, der sonst als Prämie
in eine Kapitallebensversi-
cherung fließen würde, an-

derweitig vernünftig angelegt wer-
den würde, bliebe meistens als Ab-
laufleistung ein erheblich höherer
Betrag vorhanden. Häufig ist selbst
das Sparbuch besser: Erstens ist die
Verzinsung nur unwesentlich ge-
ringer als bei der Lebensversiche-
rung. Zweitens – und das ist der
wesentliche Punkt – kann jederzeit
über den gesamten Betrag verfügt
werden, ohne dass bei der Auszah-
lung irgendwelche Abschläge ab-
gezogen werden: also vergleichbar
hohe Verzinsung, aber höhere Li-
quidität!

  Viele Kunden haben aber aus
verbraucherschutzrechtlicher Sicht
den Fehler gemacht, einen Lebens-
versicherungsvertrag abzuschlie-
ßen und keine reine Risikolebens-
versicherung. Hohe Kosten für die
Verwaltung und die Provision fal-
len sie vorab an und belasten den
Vertrag, der darüber hinaus noch
extrem unflexibel ist, auch wäh-
rend der Laufzeit mit hohen Kos-
ten. 

Des Deutschen liebstes Kind ist die Lebensversicherung: Millionen von Verträgen wurden
und werden abgeschlossen. Seit vielen Jahren wird kritisch beäugt, dass Lebensversicherun-
gen nicht das halten, was sie versprechen in Bezug auf die Ablaufleistung. Zudem wird die
Enteignung des Sparvermögens des Versicherungsnehmers kritisiert, da dieser bei vorzeiti-
ger Kündigung nur kleine Teile seiner eingezahlten Beiträge zurückerhält. Seit Jahren ist des-
wegen ein heftiger juristischer Kampf entbrannt um die Frage, welchen Betrag die Versiche-
rung zurückzahlen muss, wenn ein Versicherungsnehmer den Vertrag vorzeitig auflöst. 
Von Kim Oliver Klevenhagen 

Lebensversicherungen
Lebensversicherungen und Leistungen im Fall der 
vorzeitigen Kündigung – eine unendliche Geschichte 

  Lebensversicherungen 
als legaler Betrug? 

78 Der Freie Berater Ausgabe I/2010

78-81_DFB_01_2010:Layout 1  16.12.09  14:58  Seite 78



Markt

Der Freie Berater Ausgabe I/2010 79

  Muss dieser Versicherungsver-
trag vorzeitig beendet werden,
werden nur kleine Rückkaufswerte
ausgezahlt. Zahlreiche Versiche-
rungsnehmer mussten diese Erfah-
rung bereits machen, da ca. 70%
der Versicherungsverträge nicht
bis zum vereinbarten Vertragsende
geführt werden.

  Drei neue Urteile des Landge-
richts Hamburg geben nunmehr
den ehemaligen Versicherungs-
nehmern wieder Hoffnung, dass
die Versicherer höhere Rückkaufs-
werte auszahlen müssen und
damit die kritisierte Rechtspraxis
der Enteignung endlich ein Ende
findet.

  „… Mit dem Abschluss ihres
Vertrages verbundene Kosten wer-

den Ihnen nicht gesondert in Rech-
nung gestellt …“, so heißt es in vie-
len Fällen in den Vertragstexten.  

  Dieser Satz sorgt dafür, dass Mil-
lionen Versicherungskunden kein
Geld zurückerhalten, wenn sie ihre
Lebensversicherung vor Ende der
Laufzeit beenden durch Kündi-
gung. 

  Das Landgericht Hamburg hat
unter anderem diese Vertragsbe-
dingung der Versicherungsgesell-
schaften für unwirksam erklärt. Das
Gericht sah es als erwiesen an, dass
die Klausel und die in Bezug ge-
nommenen Tabelle dem Versi-
cherungsnehmer weder das volle
Ausmaß seiner wirtschaftlichen
Nachteile bei Kündigung vor
Augen führt, noch wird eine Ver-
gleichbarkeit mit anderen Pro-
dukten, auch anderen Kapital-
anlagen erreicht. SINN?

Die Verbraucherzentrale Hamburg
hat diese Urteile zu den Aktenzei-
chen 324 O 1116/07, 1136/07 und
1153/07 erkämpft. 

  Als Rückkaufswert bezeichnet
man Restsumme, die ein Versiche-
rer seinem Kunden auszahlt, wenn
dieser bei vorzeitiger Beendigung
der vertraglichen Laufzeit eines Le-
bensversicherungsvertrages oder
eines Rentenversicherungsvertra-
ges kündigt. Diese Mindestver-
tragslaufzeit beträgt in der Regel
mindestens 12 Jahre. Wie die Er-
mittlung des Rückkaufswertes ge-
regelt ist, spielt deshalb eine große
Rolle, weil ca. 70 Prozent der Kun-
den einer Versicherungsgesell-
schaft die 12 Jahre Laufzeit gar
nicht durchhalten. 

Worum geht es 
in dem Urteil? 

Worum geht es genau? 
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  Wenn sie dann kündigen, droht
ein riesiger Verlust. Die Ver-
sicherung zieht Provisionen, Ab-
schlusskosten und sonstige, soge-
nannte weiche Kosten ab, und
erläutert in der Regel nicht detail-
liert wie sie den Rückkaufwert in
diesem Fall berechnet hat. 

  Gegen diese Rechtspraxis der
Enteignung der Versicherungsneh-
mer mithilfe eines strukturell nega-
tiven Produkts sind viele Klagen
anhängig gewesen. Der Bundesge-
richtshof hat dann im Jahre 2005
die bahnbrechende Entscheidung
getroffen, dass für Verträge, die bis
zum Herbst 2001 abgeschlossen
wurden, höhere Rückkaufswerte
anzusetzen sind: nämlich mindes-
tens 50 Prozent der eingezahlten
Prämie. 

  Für Verträge, die nach diesem
Zeitpunkt abgeschlossen wurden,
wollte die Versicherungsbranche
dieses Recht nicht zur Anwendung
bringen, da es sich ja um neue Pro-
dukte mit geänderten Bedingun-
gen handeln würde. 

  Das Landgericht Hamburg hat
das jetzt anders gesehen und hat
entschieden, dass die Verträge ab
Herbst 2001 bis 2007 genauso zu
behandeln sind. Im Übrigen gilt
seit Januar 2008 mit Einführung
eines geänderten Versicherungs-
vertragsgesetz eine neue gesetzli-
che Regel. Der Gesetzgeber sieht
vor, dass mindestens 85 Prozent
der eingezahlten Beträge als Rück-
kaufswert erstattet werden müs-
sen. 

  Die Urteile des Landgericht
Hamburg sind leider noch nicht
rechtskräftig und werden sicher
noch bis zum Bundesgerichtshof
zur höchstrichterlichen Klärung ge-
bracht werden. 

  Bis dahin gilt: Betroffene Kun-
den müssen ihre Rechte wahren,
da die Versicherungsunternehmen
häufig mit dem Argument der Ver-
jährung kommen. 

  Es hat sich leider herausgestellt,
dass die Finanzindustrie einem
selbstverständlichen Rechtsgedan-
ken nicht folgt, sie wendet die Ur-
teile nicht automatisch an, sondern
verweist immer auf Einzelfälle. 

  Ein solches Vorgehen konterka-
riert den Gedanken des Rechtsfrie-
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dens durch höchstrichterliche
Rechtsprechung: Wozu sonst wer-
den Urteile veröffentlicht, wenn die
Urteile im Einzelfall nicht Präze-
denzfälle für die weitere Rechtspre-
chung wären? Nicht so in der
Finanzbranche, wo jedes höchst-
richterliche Urteil von den Finanz-
instituten stets als Einzelfallent-
scheidung deklariert wird.  

  Es kann damit also nicht als
selbstverständlich vorausgesetzt
werden, dass die Versicherungsun-
ternehmen die Rückkaufswerte au-
tomatisch einer Prüfung unter-
ziehen und den betroffenen Versi-
cherungsnehmern von sich aus
einen höheren Rückkaufswert aus-
zahlen. Vielmehr sollten die Versi-
cherungsnehmer, die ihren Versi-
cherungsvertrag bereits gekündigt
haben, ihre Ansprüche gegenüber
dem Versicherungsunternehmen
anmelden.

Dabei gilt es Folgendes zu beach-
ten:

  Durch die Einführung des neu-
en Versicherungsvertragsgesetzes

(VVG) mit Wirkung zum 01.01.2008
haben sich die Verjährungsfristen
geändert. Nach dem bis zum
31.12.2007 gültigen VVG verjähr-
ten die Ansprüche des Versiche-
rungsnehmers innerhalb von fünf
Jahren nach Fälligkeit der Leistung.
Mit Einführung des neuen VVG,
welches seit dem 01.01.2009 auch
für die sogenannten Altverträge
gilt, beträgt die Verjährungsfrist
nur noch drei Jahre. Unter Altver-
träge sind dabei die Verträge zu
verstehen, welche bis zum
31.12.2007 abgeschlossen wurden.

  Im Gegensatz zu der früher gel-
tenden Fünf-Jahres-Frist handelt es
sich bei der dreijährigen Verjäh-
rungsfrist um eine kenntnisabhän-
gige Frist. Das bedeutet, dass die
Verjährung erst dann zu laufen be-
ginnt, wenn der Versicherungsneh-
mer Kenntnis davon hat, dass ihm
gegenüber dem Versicherer auf-
grund einer unwirksamen Klausel in
den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen ein Anspruch zusteht.

  Nunmehr hat das Landgericht
Hamburg in seinen bahnbrechen-

den drei Urteilen entschieden, dass
auch Versicherungsbedingungen
zwischen Herbst 2001 bis 2007 un-
wirksam sind und Versicherungs-
nehmer damit Anspruch auf einen
höheren Rückkaufswert haben.

  Das Landgericht Hamburg hat
damit einen Umstand geschaffen,
dass Versicherungsnehmer, die
ihren Vertrag erst seit dem Herbst
2001 geschlossen haben, ebenfalls
unter Anwendung der Rechtspre-
chung des BGH aus dem Jahr 2005
Anspruch auf einen höheren Rück-
kaufswert haben. 

  Die Versicherungsnehmer, die
ihren Versicherungsvertrag zwi-
schen Herbst 2001 bis 2007 abge-
schlossen und bereits wieder
gekündigt haben, sollten dem Ver-
sicherungsunternehmen gegen-
über anzeigen, dass sie eine
Nachberechnung des Rückkaufs-
wertes unter Anwendung der
Rechtsprechung des BGH geltend
machen und zugleich vom Versi-
cherer den Verzicht auf die Einrede
der Verjährung erbeten.

✗
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